
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
1. Gesundheit 
Der Hundeeigentümer bestätigt, dass der von ihm, Schläckschnäuzli anvertrautem Hund, frei von ansteckenden    
Krankheiten, frei von Parasiten und genügend geimpft ist. Auch kann eine Titerbestimmung vorgewiesen werden. 
Liegen spontan ansteckende Krankheiten oder Parasiten vor, ist der Hundeeigentümer in der Pflicht, dies umgehend 
zu melden. Schläckschnäuzli behält sich das Recht vor, solche Hunde vom Gruppenspaziergang auszuschliessen. 
Bleibt die Meldepflicht aus, übernehmen wir keine Haftung und allfällige Kosten bei Ansteckungen werden ihnen zur 
Last gelegt. 

 

2.Verhalten 
Der Hundeeigentümer ist verpflichtet, Punkt 4 im Spazierdienstvertrag, bezüglich Verhalten des Hundes, ehrlich und 
genau auszufüllen. Sollte aufgrund fehlen wichtiger Informationen etwas passieren, lehnen wir jegliche Haftung ab. 
( Jagdverhalten, Begegnungen, Verträglichkeiten, Ängste, kantonale Auflagen.) 

 

3.Ausstatung 
Halsband, Leine, Geschirr, werden vom Hundeeigentümer zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung. 
Wir akzeptieren keine Flexileinen, Zug-oder Kettenhalsbänder und ähnliches. 
 

4. Haftung 
Sollte trotz sorgfältiger Betreuung und Einhaltung aller Sicherheitsmassnahmen, Ihrem Hund etwas zustossen, ist 
Schläckschnäuzli verpflichtet, Sie sofort zu informieren und wenn nötig, Ihren Tierarzt aufzusuchen. In Notfällen 
erlauben wir uns, den nächstgelegenen Tierarzt zu konsultieren. 
Die Behandlungskosten gehen zu Lasten des Hundeigentümers. 
Schläckschnäuzli haftet für allfälliges vorsätzliches und grobfahrlässiges Verhalten. Eine weitere Haftung, 
insbesondere für leichte Fahrlässigkeit, wird ausgeschlossen. 
 

5. Versicherung 
Es muss seitens Hundeeigentümer eine gültige Haftpflichtversicherung vorhanden sein. Schläckschnäuzli verfügt 
über eine Betriebshaftpflichtversicherung die zum Tragen kommt, sollte Ihr Hund einen Sachschaden anrichten, 
wenn er sich in unserer Obhut befindet. In diesen Fall verrechnen wir Ihnen den Selbstbehalt unserer Versicherung. 
 

6. Abmeldung & Kündigung 
Gebuchte Termine müssen 24h vorher abgesagt werden, sonst müssen sie zu 100% verrechnet werden. 
(SMS,Whatsapp,Telefon)Die Kündigung des Spazierdienstauftrages muss schriftlich erfolgen, mindestens 1 Monat im 
Voraus. Bei nicht fristgerechter Kündigung ist die Hälfte der vereinbarten und vorgebuchten Spazierzeit zu bezahlen. 
Schläckschnäuzli ist es ein grossen Anliegen, vereinbarte Termine einzuhalten. Falls Termine nicht eingehalten 
werden können, wird der Hundeeigentümer 48h vorher informiert. Bei einer akuten Erkrankung oder Unfall ist 
Schläckschnäuzli leider gezwungen den Termin kurzfristig zu stornieren. In beiden Fällen muss der Hundeeigentümer 
selber Ersatz für die Betreuung seines Hundes organisieren. Von Schläckschnäuzli stornierte Termine werden nicht in 
Rechnung gestellt, haftet aber auch nicht für allfällige entstandene zusätzliche Betreuungskosten. 
 

7. Zahlung 
Die Preise sind der Homepage www.schläckschnäuzli.ch und des Vertrages zu entnehmen. Preisanpassungen 
erfordern einen neuen Vertragsabschluss. 
Zahlungen sind am Abholtag in bar/Twint zu begleichen, bei regelmässiger Buchung auf Rechnung. 

 

 



 
8. Geltung der AGB, Gerichtsstand, anwendbares Recht 

 

Diese Bedingungen sind reglementarischer Bestandteil der Anmeldung.  
Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die vorliegenden AGB.  
Der Gerichtsstand richtet sich nach dem Standort von Schläckschnäuzli. 
Ausschliesslich anwendbares Recht ist das Schweizer Recht. 

 


